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Kantonsrat 

 

P 83 

 

Postulat Koch Hannes und Mit. über die Prüfung der Empfehlungen 1 und 3 aus 

der Evaluation der KLV-Regelung «Ambulant vor Stationär» im Rahmen der Er-

arbeitung des Planungsberichtes Gesundheitsversorgung 

 

eröffnet am 30. Oktober 2023  

 

 

Die Regierung wird beauftragt, die Empfehlungen 1 und 3 aus der Evaluation der Regelung 

der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) «Ambulant vor Stationär» im Rahmen der Er-

arbeitung des Planungsberichtes Gesundheitsversorgung zu prüfen und miteinzubeziehen. 

 

Begründung: 

Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit wurde mit Datum 16. Mai 2022 die Evaluation 

der KLV-Regelung «Ambulant vor Stationär» (AvS) veröffentlicht1. Diese Evaluation wurde 

aufgrund der neuen Regelung AvS, welche am 1. Januar 2019 in Kraft trat, erarbeitet. 

Die Regelung AvS verlangt, dass bei sechs Gruppen von Eingriffen nur noch eine ambulante 

Durchführung von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet wird. Dies aus-

schliesslich, wenn kein wichtiger Grund für eine stationäre Behandlung vorliegt. 

 

Um die Umsetzung und die Wirksamkeit von AvS zu prüfen, hat das Bundesamt für Gesund-

heit (BAG) das Institut für öffentliche Verwaltung (IDHEAP) der Universität Lausanne mit einer 

externen Evaluation beauftragt. 

 

Aus der Evaluation resultieren acht Empfehlungen, von denen zwei Empfehlungen an den 

Kanton adressiert sind. Dies sind die Empfehlungen 1 und 3. 

 Empfehlung 1: Die Leistungserbringer sollten die Infrastruktur auf ihre Eignung für die Er-

bringung ambulanter Leistungen prüfen und den ambulanten Bereich beim Umbau von 

Gebäuden und bei der strategischen Planung besonders berücksichtigen. 

 Empfehlung 3: Die Kommunikation zwischen den Akteuren und mit den Patienten muss 

verstärkt werden. 

 

Aktuell wird der Planungsbericht Gesundheitsversorgung erarbeitet. Dies ist der richtige Zeit-

punkt, um die aus der Evaluation resultierenden Empfehlungen zu prüfen und gegebenenfalls 

in den Planungsbericht einfließen zu lassen. 

 

Koch Hannes 

 

Rüttimann Daniel, Boos-Braun Sibylle, Theiler Jacqueline, Schaller Riccarda, Waldvogel Gian, 

Zbinden Samuel, Engler Pia, Bärtsch Korintha 

 

                                                
1 2022-stellungnahme-bag-evaluation-ambulant-vor-stationaer-d (1).pdf 
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Die Regierung wird beauftragt, die Empfehlungen 1 und 3 aus der Evaluation der Regelung der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) «Ambulant vor Stationär» im Rahmen der Erarbeitung des Planungsberichtes Gesundheitsversorgung zu prüfen und miteinzubeziehen.



Begründung:

Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit wurde mit Datum 16. Mai 2022 die Evaluation der KLV-Regelung «Ambulant vor Stationär» (AvS) veröffentlicht[footnoteRef:2]. Diese Evaluation wurde aufgrund der neuen Regelung AvS, welche am 1. Januar 2019 in Kraft trat, erarbeitet. [2:  2022-stellungnahme-bag-evaluation-ambulant-vor-stationaer-d (1).pdf] 


Die Regelung AvS verlangt, dass bei sechs Gruppen von Eingriffen nur noch eine ambulante Durchführung von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet wird. Dies ausschliesslich, wenn kein wichtiger Grund für eine stationäre Behandlung vorliegt.



Um die Umsetzung und die Wirksamkeit von AvS zu prüfen, hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) das Institut für öffentliche Verwaltung (IDHEAP) der Universität Lausanne mit einer externen Evaluation beauftragt.



Aus der Evaluation resultieren acht Empfehlungen, von denen zwei Empfehlungen an den Kanton adressiert sind. Dies sind die Empfehlungen 1 und 3.

· Empfehlung 1: Die Leistungserbringer sollten die Infrastruktur auf ihre Eignung für die Erbringung ambulanter Leistungen prüfen und den ambulanten Bereich beim Umbau von Gebäuden und bei der strategischen Planung besonders berücksichtigen.

· Empfehlung 3: Die Kommunikation zwischen den Akteuren und mit den Patienten muss verstärkt werden.



Aktuell wird der Planungsbericht Gesundheitsversorgung erarbeitet. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um die aus der Evaluation resultierenden Empfehlungen zu prüfen und gegebenenfalls in den Planungsbericht einfließen zu lassen.



Koch Hannes



Rüttimann Daniel, Boos-Braun Sibylle, Theiler Jacqueline, Schaller Riccarda, Waldvogel Gian, Zbinden Samuel, Engler Pia, Bärtsch Korintha
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